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Umfassende Prävention vor sexuellen Übergriffen im Sport

Antrag Nr. 14-20 / A 04736 
von Frau StRin Verena Dietl, Frau StRin Kathrin Abele, Herrn StR Christian  Müller, Herrn StR 
Cumali Naz, Frau StRin Julia Schönfeld-Knor, Frau StRin Birgit Volk
vom 04.12.2018, eingegangen am 04.12.2018

Sehr geehrte Frau Stadträtin Dietl,
sehr geehrte Frau Stadträtin Abele,
sehr geehrter Herr Stadtrat Müller,
sehr geehrter Herr Stadtrat Naz,
sehr geehrte Frau Stadträtin Schönfeld-Knor,
sehr geehrte Frau Stadträtin Volk,

In Ihrem Antrag Nr. 14-20 / A 04736 baten Sie das Referat für Bildung und Sport, dem Stadtrat 
darzustellen, welche Präventionsmaßnahmen gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt im Sport 
bereits umgesetzt werden. Ferner solle mit den Akteuren im Münchner Sportbereich ein um-
fassendes und verbindliches Konzept für einen weitergehenden Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen entstehen. 

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, erlaube ich mir, Ihren Antrag per Brief zu beantworten.

Bei der von Ihnen angesprochenen Thematik, handelt es sich um eine fortwährende Quer-
schnittsaufgabe im organisierten Sport sowie in der Verwaltung. Sie wird, wie bereits im Antrag
Nr. 08-14 / A 04915 „Vernetzte Arbeit gegen Gewalt im Sport“ dargestellt, von verschiedenen 
Akteuren sowie Institutionen in Kooperation eingehend wahrgenommen. Im Netzwerk findet 
regelmäßig ein gegenseitiger Austausch über aktuelle Beratungsangebote und Qualifizierun-
gen statt.
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Im Folgenden ein kurzer Überblick über aktuelle Maßnahmen zum Thema Prävention vor se-
xualisierter Gewalt (PsG) sortiert nach Akteuren: 

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) als Dachverband des organisierten Sports 
hat sich und seine Mitgliedsorganisationen mit der Unterzeichnung der Erklärung „Schutz vor 
sexualisierter Gewalt im Sport – Vorbeugen und Aufklären, Hinsehen und Handeln!“ dazu ver-
pflichtet, Maßnahmen zur Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport 
umzusetzen. Die Realisierung dieser Maßnahmen liegt bei den einzelnen Landessportbünden,
Spitzenverbänden und Verbänden gemeinsam mit ihren Jugendorganisationen. Die Deutsche 
Sportjugend (dsj), die die Aktivitäten zur PsG für den DOSB koordiniert, unterstützt die Mit-
gliedsorganisationen zu dem Themenfeld u.a. mit Hilfe von Materialien und Veranstaltungen. 

Die Bayerische Sportjugend (BSJ) als Jugendorganisation des Bayerischen Landessport-
verbandes (BLSV) hat einen Muster-Verhaltenskodex verfasst, welcher auf die individuellen 
Situationen von Sportvereinen angepasst werden kann. Des Weiteren liefert der BSJ verschie-
dene schriftliche Arbeitshilfen und Schulungen für das Themenfeld PsG. Aktuell werden die 
Online-Seminare „Schützt uns – Zeigt Verantwortung“ und „Schutzelemente einführen“ zur 
Vermittlung von Basiswissen zur Prävention vor sexualisierter Gewalt im Kinder- und Jugend-
sport, angeboten. Die BSJ führt auch Schulungsveranstaltungen für die Zielgruppe „Vertrau-
enspersonen im Sportverein/-verband“ durch. Um aktuelle Themen und Neuerungen des Ar-
beitsgebietes PsG zu besprechen, lädt die BSJ außerdem zu einem Vernetzungstreffen mit 
den Vertrauenspersonen von Sportverbänden, Kreisen, Bezirken und Sportvereinen ein, um 
Erfahrungen und Wissen zu teilen. PsG ist außerdem verbindlicher Inhalt der vom BLSV ange-
botenen Ausbildung zum Übungsleiter – C Breitensport Kinder/Jugendliche. In zwei Unter-
richtseinheiten werden die angehenden Übungsleiterinnen und Übungsleiter zum Thema sen-
sibilisiert und die Selbstverpflichtung der Bayerischen Sportjugend vorgestellt sowie unter-
zeichnet.

Der Bayerische Jugendring (BJR) verfolgt mit seiner Fachstelle „Prätect“ die Umsetzung ei-
ner Gesamtstrategie für Schutzmaßnahmen, die die spezifischen Strukturen und Prinzipien 
von Jugendarbeit einbeziehen und auf allen Ebenen von Jugendverbänden wirksam werden. 
Prätect unterstützt die Jugendverbände in ihrer Jugendarbeit durch verschiedene Angebote. 
Hierzu zählen unter anderem Informationsmaterialien und Praxishilfen, Informationsveranstal-
tungen, Schulungen und Tagungen, Individuelle Beratung zu möglichen Schutzmaßnahmen, 
Vernetzung und Kooperation der unterschiedlichen Zielgruppen und Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern und eine sechsteilige Zusatzqualifikation für Leitungs- und Fachkräfte. 

Die Münchner Sportjugend (MSJ), die in die BSJ und den BJR eingegliedert ist, unterstützt 
Münchner Vereine in ihrer Arbeit der Prävention vor sexualisierter Gewalt durch entsprechen-
de Präventions- und Beratungsangebote. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten verschie-
dener Informations- und Beratungsstellen (Bayerische Sportjugend, Frauennotruf, Imma e.V., 
KIBS, Kinderschutzzentrum, Wildwasser e.V., Amyna e.V.) bietet die MSJ für interessierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der sportlichen Jugendarbeit, mehrmals im Jahr kostenfreie 
Seminarabende zu diesen Themen. Zusätzlich bietet die MSJ den Sportvereinen im BLSV-
Sportkreis München-Stadt die Möglichkeit, Informationsabende zum Thema "Prävention sexu-
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eller Gewalt" vor Ort vereinsbezogen durchzuführen. Möglich sind zum einen Basis-Informati-
ons-Veranstaltungen zur Einführung in das Thema und zum anderen umfassende Semi-
nar-abende, deren Schwerpunkte auf die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins zugeschnitten 
werden können. Dabei werden unter anderem auch Empfehlungen zu Einführung eines eige-
nen Verhaltenskodex im Verein vermittelt.

Das Referat für Bildung und Sport hat eine Leitlinie zur Prävention vor sexualisierter Gewalt 
erarbeitet. Diese Leitlinie umfasst ein Fünf-Punkte-Präventionskonzept, dessen Verwirklichung
allen Vereinen und Institutionen im Sport empfohlen wird. 
Nach §1 Ziffer 4 der Sportförderrichtlinien der Landeshauptstadt München gelten seit dem 
01.01.2018 verpflichtende Maßnahmen zur Überprüfung der Eignung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Kinder- und Jugendbereich für Zuschussnehmerinnen und Zuschussnehmer, 
welche Fördermittel aus der kommunalen Sportförderung erhalten. Zu diesen verpflichtenden 
Maßnahmen zählen die Unterzeichnung von Selbstverpflichtungserklärungen durch alle haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie die Vorlage eines zum Zeitpunkt 
der erstmaligen Vorlage maximal drei Jahre alten erweiterten Führungszeugnisses, alternativ 
eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung. Zusätzlich besteht eine Dokumentati-
onspflicht dieser Maßnahmen, da deren pflichtgemäße Umsetzung stichprobenartig durch das 
Referat für Bildung und Sport überprüft wird. 
Die Leitlinie zur Prävention vor sexualisierter Gewalt des Referats für Bildung und Sport ist in 
Form einer Broschüre oder als Online-Dokument frei erhältlich.

Unter Beteiligung der Gleichstellungsstelle der LHM ergaben sich folgende Punkte, auf die 
gesondert hingewiesen wird:

• Zukünftig im Schulsport Maßnahmen zur Prävention gegen sexuelle Übergriffe und Ge-
walt mitdenken.

• Erweiterung des Präventionsangebots um Schulungen für Kinder und Jugendliche zum
Thema Selbstbehauptung und Erkennen von Grenzüberschreitungen. 

Ausblick und Fazit

Die hier dargestellten Maßnahmen haben alle ein gemeinsames Ziel: Die Enttabuisierung der 
Thematik PsG und das Schaffen einer „Kultur der Aufmerksamkeit“ im organisierten Sport. Es 
sind Akteure wie z.B. die Sportvereine, welche letztendlich in der Verantwortung stehen, Prä-
ventionsmaßnahmen in den eigenen Strukturen nachhaltig zu verankern. Jedoch unterstützen 
die hier beschriebenen Angebote der Organisationen sowie der Verwaltung, die Vereine bei 
dieser Aufgabe. Durch Informationsvermittlung wird Wissens- und Handlungskompetenz in 
den Vereinen vor Ort etabliert. Tätige im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im Sport wer-
den zum einen für das Thema PsG sensibilisiert, zum anderen lernen sie, wie in entsprechen-
den Situationen zu reagieren und zu handeln wäre. Das vielfältige Angebot an Maßnahmen ist 
über alle Ebenen des organisierten Sports vernetzt. Diese Zusammenarbeit hat bereits dazu 
beigetragen, dass die Thematik tiefer in die Strukturen des organisierten Sports gedrungen ist 
und an Relevanz gewonnen hat. 

Eine 100%ige Sicherheit kann es aber nicht geben - deshalb ist ein auf den jeweiligen Verein 
individuell abgestimmtes Präventionskonzept mit einer Kombination verschiedener Schutzele-
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mente und einer "Kultur der Aufmerksamkeit" unabdingbar. Die Vereine werden hierbei bereits 
bestmöglich durch die dargestellten Akteure und Maßnahmen unterstützt. 

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten.
Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin


